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UMWELTBERICHT 

 

1. Allgemeines 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes 
erforderlich. Er beschreibt und bewertet voraussichtliche, erhebliche Auswirkungen auf 
unterschiedliche Umweltbelange in Zusammenhang mit dem beabsichtigten Vorha-
ben. 

Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung als ge-
sonderter Teil beizufügen. 

 

1.1 Größe und Lage des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Deckblattes zum Bebauungsplan „Kleinei-
Höfling“ umfasst mit Teilflächen der beiden Flurnummern 26/66 und 26/55, jeweils der 
Gemarkung Haselbach, eine Fläche von insgesamt 1.889 m² (Fl.Nr. 26/66/TF: 1.574 
m²; Fl.Nr. 26/55/TF: 315 m²).Der Geltungsbereich befindet sich am westlichen Orts-
rand des Hauptortes Haselbach. Im Westen grenzen Wiesen- und Waldflächen und 
die Talniederung des Tiefenbachls an. 

Die ca. 70 m weiter westlich befindliche externe Ausgleichsfläche auf einer Teilfläche 
von Fl.Nr. 26/39 der Gemarkung Haselbach weist eine Flächengröße von 359 m² auf. 
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Abbildung 1: Luftbildausschnitt mit Geltungsbereich (Eingriffs- und Ausgleichsfläche) 

1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) Stand 01.06.2023

Die Gemeinde Haselbach liegt im „allgemeinen ländlichen Raum“ in der Region 12 
„Donau-Wald“. 

Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung 
Bayerns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen: 

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu
schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter
zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen.

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstel-
lung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden.

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräu-
men ist nachhaltig zu gestalten.

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbar-
keit ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine
wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen
droht.

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche
aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden.

1.1.3 Ressourcen schonen 

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unver-
meidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.

1.2 Demografischer Wandel 

1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen 

(G) Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewoge-
ne Bevölkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen
werden.

(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwick-
lung, zu beachten.

1.2.2 Abwanderung vermindern 
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(G) Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen Teilräumen, 
die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden. 

(G) Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Möglichke-
ten  

 zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten Arbeits-
plätzen, 

 zur Sicherung der Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge,-zur 
Bewahrung und zum Ausbau eines attraktiven Arbeits- und Lebensum-
felds insbesondere für Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten 
sowie für Familien und ältere Menschen genutzt werden. 

1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen 

(G) Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- 
und Entsorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevöl-
kerungsentwicklung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben. 

 

3 Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

(G)  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner 
Folgen ausgerichtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksich-
tigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorh. Potentiale der Innenentwicklung mög-
lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potentiale der Innen-
entwicklung nicht zur Verfügung stehen. 

3.3  Vermeidung von Zersiedelung 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandar-
tige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten auszuweisen.  

 

Berücksichtigung: 

Es erfolgt gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP’s eine nachhaltige Sicherung 
und Weiterentwicklung des ländlichen Raumes durch ein maßvolles und bedarfsge-
rechtes Bereitstellen einer Entwicklungsfläche am nordwestlichen Rand des beste-
henden allgemeinen Wohngebietes „Kleinei- Höfling“ (gemäß § 4 BauNVO). 

Es besteht eine Anbindung an bestehende Wohnbebauung als geeignete Siedlungs-
einheit (städtebaulich angebundene Lage). Es erfolgt eine ressourcenschonende und 
wirtschaftliche Planung, da die Erschließung bereits vollständig vorhanden ist (Nach-
verdichtung).  
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Eine wirtschaftliche Ver- und Entsorgung kann gesichert werden. Vergleiche hierzu 
auch die Ausführungen in der Begründung unter Punkt 3. 

 Regionalplan Region Donau-Wald (RP 12) Stand 13. April 2019

Laut der Karte „Raumstruktur“ des Regionalplanes Region „Donau-Wald liegt die Ge-
meinde Haselbach im ländlichen Raum, dessen Entwicklung in besonderem Maße 
gestärkt werden soll. 

Abbildung 2: Ausschnitt aus Karte „Raumstruktur“, RP Danau-Wald 

Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

A I - Leitbild  

1 

(Z) Die Region soll zur Sicherung der Lebens- und Arbeitsbedingungen künftiger
Generationen nachhaltig entwickelt werden. In ihrer Gesamtheit und in ihren
Teilräumen soll sie so entwickelt und gestärkt werden, dass die sich aus der
Lage inmitten Europas und an der Nahtstelle zur Tschechischen Republik und
zum Donauraum ergebenden Herausforderungen bewältigt und gleichwertige
Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Regionsteilen geschaffen werden.

2 

(G) Eine räumlich ausgewogene Bevölkerungsentwicklung in der Region und ihren
Teilräumen ist anzustreben.

A II – Raumstruktur 

1 Ökonomische Erfordernisse 

1.2 

(G) Es ist anzustreben, die Stadt- und Umlandbereiche Deggendorf/Plattling,
Passau und Straubing als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwer-
punkte der ländlichen Region zu entwickeln.
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Dabei ist eine ausgewogene Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung zwischen 
den Kernstädten und den Umlandgemeinden und die Berücksichtigung der 
jeweiligen räumlichen Beziehungen von besonderer Bedeutung.  

B II – Siedlungswesen 

1 Siedlungsentwicklung 

1.1 

(G) Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht
erfolgen.

1.2 

G Die für die Region charakteristischen Siedlungsstrukturen sollen erhalten und 
behutsam weiterentwickelt werden. 

1.3 

G Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst schonend in 
die Landschaft eingebunden werden. Für das Orts- und Landschaftsbild wich-
tige Siedlungsränder sollen erhalten und strukturreiche Übergänge zwischen 
Siedlung und Freiraum angestrebt werden. 

Berücksichtigung: 

Es erfolgt eine nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raumes 
durch ein maßvolles und bedarfsgerechtes Bereitstellen einer Entwicklungsfläche für 
ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.  

Es besteht eine Anbindung an bestehende Bebauung als geeignete Siedlungseinheit 
(städtebaulich angebundene Lage). Es erfolgt eine ressourcenschonende und wirt-
schaftliche Erschließungsplanung. 

Eine wirtschaftliche Ver- und Entsorgung kann gesichert werden.  

Für eine Ein- und Durchgrünung werden im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen. 

 Flächennutzungs- mit Landschaftsplan

Der rechtswirksame Flächennutzungs- mit integriertem Landschaftsplan der Gemein-

de Haselbach stellt den Geltungsbereich derzeit als gliedernde Grünfläche dar.   

Berücksichtigung: 

Im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB soll mit Deckblatt Nr. 11 eine entspre-

chende Fortschreibung vorgenommen werden.  



Deckblatt Nr. 01 zum Bebauungsplan „Kleinei-Höfling“ 

Umweltbericht in der Fassung des Aufstellungs- und Billigungsbeschlusses vom 25.07.2024 
 

 
 

 

24-42-01   Seite 8 von 24 

 Überschwemmungsgefährdung 

Das Plangebiet befindet sich gemäß BayernAtlas des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen und  für Heimat außerhalb von festgesetzten Hochwassergefahrenflä-
chen, Überschwemmungsgebieten und sog. „wassersensiblen Bereichen“.  

Oberflächengewässer sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht vorhanden. Ca. 40 
m weiter südwestlich verläuft ein Zufluss zum Tiefenbachl. 

 

 Denkmalschutzrecht 

Bodendenkmäler 

Gemäß Bayerischem-Denkmal-Atlas befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches 
kein Bodendenkmal. Der ungestörte Erhalt eventueller Denkmäler hat aus Sicht des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege Priorität. Bodeneingriffe sollten auf das 
unabwendbare Maß beschränkt bleiben. Bodendenkmäler unterliegen der Melde-
pflicht, Bodeneingriffe jeder Art (vgl. Art. 1 Abs. 2 u. 2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG 
genehmigungspflichtig und daher mit der Kreisarchäologie oder dem Bayer. Landes-
amt f. Denkmalpflege abzustimmen.  

Bau- und Kunstdenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich im Geltungsbereich und in der nä-
heren Umgebung keine bekannten Baudenkmäler/Ensembles gemäß Art. 1 Abs. 2 
und 3 DSchG.  

Berücksichtigung: 

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde ist einzuholen, wenn in der Nähe 
von Baudenkmälern Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden, wenn sich 
dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (vgl. 
Art. 6 Abs. 1 Satz 2 DSchG).  

Grundsätzlich ist der Art. 8 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes zu beachten. 

 

 Naturschutzrecht 

Innerhalb des Geltungsbereiches und in der näheren Umgebung befinden sich keine 
ausgewiesenen Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschafts-
bestandteile oder geschützte Naturdenkmale. Ebenso sind im Geltungsbereich keine 
amtlich ausgewiesenen Biotope oder nach Art. 23 BayNatschG bzw. § 30 BNatschG 
geschützte Strukturen vorhanden.  

Die Eingriffsfläche grenzt im Westen an das Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer 
Wald“, befindet sich jedoch noch außerhalb. Die baurechtliche Ausgleichsfläche befin-
det sich teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. 

Bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Pflanzen- und Tierarten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie) sind keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG zu erwarten (vgl. Kapitel 2.2).  
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Berücksichtigung: 

Grünordnerische Festsetzungen zur konkreten Umsetzung von Zielen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege sowie zu erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 
werden gem. Art. 4 BayNatSchG in vorliegendem Deckblatt zum Bebauungsplan ge-
troffen.  

 

 Wasserschutz /-recht 

Eine wasserrechtliche Gestattung ist nicht erforderlich, da u.a. weder Grundwasser 
angeschnitten noch ein Gewässer hergestellt wird. 

Für die geplante Regenwasserversickerung sind die einschlägigen Vorschriften zu 
beachten. 

 

 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der festgestellten Um-
weltauswirkungen 

 

2.1 Natürliche Grundlagen 

Das Untersuchungsgebiet wird dem Naturraum „Oberpfälzer und Bayerischer Wald“ 
(D63), und hier der Untereinheit „Falkensteiner Vorwald“ (406) zugerechnet.  

Als Teil des alten Gebirges bildet der vorwiegend aus kristallinen Gesteinen aufgebau-
te Falkensteiner Vorwald den Südwestausläufer des Bayerischen Waldes. Er nimmt 
mit der Untereinheit „Falkensteiner Vorwald“ den größten Teil des nördlichen Land-
kreises ein und bildet mit einem Flächenanteil von ca. 30 % die zweitgrößte natur-
räumliche Einheit des Landkreises. Es handelt sich um ein strukturreiches Kuppen- 
und Riedelland mit verebneten Hochflächen und teilweise tief eingeschnittenen Bach-
tälern. Aufgrund der wasserundurchlässigen Gesteine stößt man auf zahlreiche Quel-
len, Vermoorungen und Feuchtwiesen. Wälder an Talhängen, auf Buckeln und Anhö-
hen bilden mit Grünland und Feldern ein abwechslungsreiches Nutzungsmosaik. Ein-
bezogen sind die Tertiärbuchten von Kinsach, Mehnach und Bogenbach. Alle drei Tä-
ler sind mit schluffig-sandigen Ablagerungen des Braunkohletertiärs aufgefüllt, z. T. 
mit Löss überdeckt und gestatten eine intensive landwirtschaftliche Nutzung. (ABSP 
Landkreis Straubing-Bogen 2007) 

Das Klima des Falkensteiner Vorwaldes steht zwischen dem kontinental getönten, 
sommerwarmen Klima des Donautales und dem feuchten, winterkalten Hochlagenkli-
ma des Bayerischen Waldes. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt im Durchschnitt 
bei 700 - 900 mm, zum Vorderen Bayerischen Wald hin treten 1000 mm/Jahr auf. Die 
mittlere Jahrestemperatur beträgt 7 °C. (ABSP Landkreis Straubing-Bogen 2007) 

Die Ausstattung mit naturnahen Lebensräumen ist im Falkensteiner Vorwald mit einem 
Biotopflächenanteil von 4,4 % bzw. 4,8 % vergleichsweise gut. Hohe Flächenanteile 
besitzen Nass- und Feuchtwiesen, artenreiches Extensivgrünland, Hecken, Feldge-
hölze und Gewässerbegleitgehölze. Im Vergleich zu den übrigen Naturräumen gut 
vertreten sind im Falkensteiner Vorwald v. a. Moore, Feuchtgrünland, Feuchtbrachen, 
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Hecken, Feldgehölze, bodensaure Laubwälder, Felsvegetation und vegetationsarme 
Rohbodenstandorte, Streuobst und Gewässerbegleitgehölze. Aufgrund der standort-
angepassten, kleinräumig differenzierten land- und forstwirtschaftlichen Nutzung konn-
te die vielfältig gegliederte, strukturreiche Kulturlandschaft des Falkensteiner Vorwal-
des noch in den 1970er Jahren als ausgeglichene landwirtschaftliche Produktions-
landschaft bezeichnet werden (KAULE et al. 1978). Durch den hohen Anteil weitge-
hend umweltverträglicher Flächennutzungen nahm sie die Funktion als großflächiger 
Ausgleichs- und Regenerationsraum für natürliche Ressourcen wahr. Seit dieser Zeit 
ist diese Qualität durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt bzw. stark gefährdet. 
Zum einen wirkt sich die Intensivierung der Landwirtschaft (Umbruch von Grünland in 
Acker, Intensivierung der Grünland- und Ackernutzung) negativ auf das ökologische 
Gleichgewicht des Raumes aus. Nach Angaben der ABSP-Erstbearbeitung gehört der 
Falkensteiner Vorwald insbesondere im östlichen Teil des Landkreises zu den am 
stärksten erosionsgefährdeten Landschaften Bayerns. Zum anderen kann die Nutzung 
auf ertragsarmen, schwer bewirtschaftbaren Standorten schon lange nicht mehr in 
sich selbst tragende Wirtschaftskreisläufe eingebunden werden und wurde daher auf-
gegeben bzw. kann nur mit finanziellen Zuschüssen aufrecht erhalten bleiben. Betrof-
fen sind v. a. Feuchtgrünland, steile Hanglagen, Wiesen der höheren Mittelgebirgsla-
gen sowie hecken- und rankenreiche Landschaftsteile. (ABSP Landkreis Straubing-
Bogen 2007) 

Die Potenziell natürliche Vegetation, also die Vegetation, die sich nach Aufhören 
der menschlichen Nutzung langfristig einstellen würde, ist gemäß FIS-NATUR der 
Hainsimsen-Tannen-Buchenwald; örtlich mit Bergulmen-Sommerlinden-Blockwald, 
Schwalbenwurz-Sommerlinden-Blockwald oder Habichtskraut-Traubeneichenwald.  

Altlasten in Form ehemaliger Deponien sind der Gemeinde nicht bekannt.  

 

2.2 Artenschutzrechtliche Kurzbetrachtung 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf eine Potenzialabschätzung. Art-
spezifische Erhebungen wurden nicht durchgeführt. Die Behandlung der artenschutz-
rechtlichen Belange erfolgt tiergruppenbezogen in komprimierter Form. Auf die Erstel-
lung einer Abschichtungsliste wurde verzichtet. 

Die Eingriffsfläche stellt sich als intensiv genutzte Wiesenfläche, angrenzend an be-
stehende Wohnbebauung dar. 

Fledermäuse 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine potenziellen Quartierbäume. Eine 
Nutzung des Vorhabensbereiches als essentielles Jagdhabitat kann aufgrund der in-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen werden.  

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Fledermäusen kann ausgeschlossen wer-
den. 
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Säugetiere ohne Fledermäuse 

Für Biber und Fischotter sowie die Haselmaus fehlen im Vorhabenswirkraum geeigne-
te Habitate. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit 
ausgeschlossen werden. 

Kriechtiere 

Habitatstrukturen z.B. für die Zauneidechse sind im Vorhabensbereich nicht vorhan-
den. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit kann daher ausgeschlossen werden. 

Lurche 

Laichgewässer, Überwinterungs-, Sommerlebensräume oder Wanderkorridore werden 
nicht berührt. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Amphibien kann ausge-
schlossen werden. 

Fische, Libellen 

Im Vorhabenswirkraum liegen keine Gewässerlebensräume. Damit kann eine vorha-
bensbedingte Betroffenheit sicher ausgeschlossen werden. 

Tagfalter, Nachtfalter 

Aus dieser Tiergruppe könnten aufgrund der natürlichen Verbreitungsgebiete z.B. Hel-
ler und Dunkler Ameisenbläuling sowie der Nachtkerzenschwärmer im Vorhabenswirk-
raum und während der Sommermonate auftreten.  

Da für die genannten Arten geeignete Habitate fehlen, kann eine vorhabensbedingte 
Betroffenheit ausgeschlossen werden.   

Schnecken und Muscheln 

Für diese Arten fehlen geeignete Feucht- und Gewässerlebensräume im Geltungsbe-
reich. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit kann ausgeschlossen werden. 

Gefäßpflanzen 

Die Auswertung der Grundlagen sowie eine Ortseinsicht der Fläche erbrachte keine 
Hinweise auf Vorkommen relevanter Pflanzenarten nach Anhang IV b der FFH-
Richtlinie im Wirkraum des Vorhabens. Die Wuchsorte der größtenteils sehr seltenen 
Arten sind gut dokumentiert. Aufgrund der Biotopstruktur und standörtlichen Gege-
benheiten können Vorkommen ausgeschlossen werden. 

Brutvögel 

Die intensiv genutzte Wiesenfläche in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsrand sowie 
zu Gehölzstrukturen (Kulissenwirkung) scheidet als Brutstandort für bodenbrütende 
Vogelarten aus. 

Die im Umfeld vorhandenen Gehölzstrukturen können als Lebensraum für gehölzbrü-
tende Vogelarten dienen. In diese Gehölze wird jedoch nicht eingegriffen. Die geplante 
Streuobstwiese stärkt die Lebensraumfunktion des Gebietes. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit kann ausgeschlossen werden. 
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Gesamtbewertung: 

Bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Pflanzen- und Tierarten des 
Anhangs IV FFH-Richtlinie und alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie) sind keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG zu befürchten. 

 

2.3 Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter sowie auf deren 
Wirkungsgefüge 

Aufgrund des Baus ist mit Auswirkungen auf die nachfolgend dargelegten Schutzgüter 
zu rechnen. Abrissarbeiten sind nicht vorgesehen, da es sich um ein Neubauvorhaben 
handelt. 

2.3.1 Schutzgut Boden 

Beschreibung: 

In der Übersichtsbodenkarte werden die Böden überwiegend als Braunerde-
Pseudogley und Pseudogley-Braunerde aus skelettführendem Kryolehm (Tertiärton 
oder Lösslehm, Granit oder Gneis) angesprochen. (Übersichtsbodenkarte M 1:25.000, 

http://www.bis.bayern.de). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus Übersichtsbodenkarte 1:10.000, BayernAtlas vom 07.05.2024  

In der Bodenschätzungskarte wird für den vorliegenden Bereich Lehm mit mittlerem 
Zustand (LII3) angegeben. (Bodenschätzungskarte M 1:25.000, http:// 
www.umweltatlas.bayern.de).  

Im Bestand handelt es sich um anthropogen überprägte Flächen, die unter Dauerbe-
wuchs stehen (Intensivgrünland).  

  

http://www.bis.bayern.de/
http://www.umweltatlas.bayern.de/
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Auswirkungen: 

Baubedingt werden die Flächen im überbaubaren Bereich verändert und versiegelt, 
der Oberboden wird hier abgetragen und andernorts wieder aufgetragen. Durch die 
Baumaßnahmen werden Erdbewegungen unvermeidbar, wodurch die Bodenstruktur 
größtenteils dauerhaft verändert wird. Nach erfolgter Modellierung wird der Oberboden 
in nicht überbauten Bereichen wieder angedeckt. Somit wird zumindest teilweise der 
Eingriff minimiert. 

Ergebnis: 

Bodenteil-funktionen 
(§ 2 BBodSchG)

Bewertungsgrundlagen Bewertung Wertstufen 

Standortpotenzial für 
die natürliche Vegeta-
tion (Arten- und Bio-
topschutzfunktion) 

Bodenschätzungskarte: 
LII3 

http://www.umweltatlas. 
bayern.de (Boden) 

Moorbodenkarte: kein Ein-
trag 

http://www.umweltatlas. 
bayern.de (Boden) 

Lage außerhalb von HW-
Gefahrenflächen und Über-
schwemmungsgebieten, 
Lage außerhalb von was-
sersensiblen Bereichen 

Lebensräume, die weit-
gehend standortunabhän-
gig überall etabliert sein 
können und dabei eigene 
standörtliche Gegeben-
heiten ausbilden; durch-
schnittlich strukturierte 
Kulturlandschaften 

1 (sehr gering) 
bis 2 (gering) 

Retentionsvermögen 
bei Niederschlagser-
eignissen 

Übersichtsbodenkarte 

http://www.umweltatlas. 
bayern.de (Boden) 

Lage außerhalb von HW-
Gefahrenflächen und Über-
schwemmungsgebieten, 
Lage außerhalb von was-
sersensiblen Bereichen 

Braunerde-Pseudogley 
und Pseudogley-
Braunerde aus skelettfüh-
rendem Kryolehm (Terti-
ärton oder Lösslehm, 
Granit oder Gneis), kalk-
frei, Durchlässigkeit mittel 

mittleres Rückhaltever-
mögen 

3 (mittel) 

Rückhaltevermögen für 
wasserlösliche Stoffe 

Übersichtsbodenkarte 

Wasserkörper-Steckbrief 
Grundwasserkörper 
(1_G087 Kristallin – Bogen) 

http://www.umweltatlas. 
bayern.de (Gewässerbe-
wirtschaftung) 

Zustand Komponente 
Nitrat: Überschreitung 
Schwellenwert anthropo-
gen bedingt 

3 (mittel) 

Rückhaltevermögen für 
Schwermetalle 

Wasserkörper-Steckbrief 
Grundwasserkörper 
(1_G087 Kristallin – Bogen) 

http://www.umweltatlas. 
bayern.de (Gewässerbe-
wirtschaftung) 

Chemischer Zustand des 
Grundwasserkörpers: 
schlecht 

3 (mittel) 
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Natürliche Ertragsfä-
higkeit landwirtschaft-
lich genutzter Böden 

Bodenschätzungskarte: 
LII3 Mittlerer Zustand 

2 (gering) bis 
3 (mittel) 

Böden als Archiv der 
Natur- und Kulturge-
schichte 

Geotope: Kein Eintrag 

http://www.umweltatlas. 
bayern.de (Geologie) 

/ / 

Gesamtwert 2,6 
(mittel) 

Der Gesamtwert der einzelnen Bodenfunktionen ist im Planungsgebiet arithmetisch als 
mittel zu bewerten (mittlere Funktionserfüllung). Hohe Schutzwürdigkeiten werden 
nicht festgestellt. Es wird eine mittlere Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden fest-
gestellt. Gemäß dem Leitfaden sind diese Flächen in Liste 1b als Gebiet mit mittlerer 
Bedeutung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild einzustufen.  

Die materiell-rechtlichen Vorgaben des Bodenschutzes gem. BBodSchV sind zu be-
achten, eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion ist zu gewährleisten. 

2.3.2 Schutzgut Wasser 

Beschreibung: 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Oberflächengewässer. Außer-
dem liegt das Gebiet außerhalb von überschwemmungsgefährdeten Gebieten sowie 
wassersensiblen Bereichen.  

Der Geltungsbereich wird als Gebiet mit mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild erfasst.  

Auswirkungen: 

Durch die Bodenversiegelung im Bereich der Gebäude und der geplanten Wege wird 
das bestehende Rückhaltevolumen des belebten Bodens vermindert und die Grund-
wasserneubildung beeinträchtigt. Die restlichen Freiflächen im Garten sollten unver-
siegelt bleiben; hier kann das Oberflächenwasser versickern.  

Das Niederschlagswasser soll oberflächlich direkt über die Fläche bzw. unterirdisch  
versickert werden und steht somit dem natürlichen Wasserkreislauf zur Verfügung. 
Ggf. ist ein Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser zu stellen. 

Ergebnis: 

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit. 

2.3.3 Schutzgut Klima/Luft 

Beschreibung: 

Es kann aufgrund der direkt angrenzenden, bestehenden Bebauung und der geringen 
Größe des Geltungsbereiches davon ausgegangen werden, dass es sich um Flächen 
ohne kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen handelt. Gemäß Leitfaden ist das 
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Schutzgut Klima in Liste 1a als Gebiet mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild einzuordnen.  

Auswirkungen: 

Von der Bebauung gehen voraussichtlich keine klimatisch relevanten Emissionen aus. 
Ein spürbarer Eingriff in das Windgeschehen oder den Kaltluftabfluss des Gebietes ist 
nicht zu erwarten.  

Ergebnis: 

Insgesamt betrachtet sind Umweltauswirkungen durch die Bebauung und Erschlie-
ßung in geringer Erheblichkeit zu erwarten.  

2.3.4 Schutzgut Arten und Lebensräume 

Beschreibung: 

Das Planungsgebiet stellt sich im Bestand als landwirtschaftliche Fläche (Intensivgrün-
land) dar. Es befindet sich außerhalb landschaftsökologisch sensibler Bereiche bzw. 
landschaftsbildprägender Oberflächenformen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches und in der näheren Umgebung befinden sich keine 
ausgewiesenen Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschafts-
bestandteile oder geschützte Naturdenkmale. Ebenso sind im Geltungsbereich keine 
amtlich ausgewiesenen Biotope oder nach Art. 23 BayNatschG bzw. § 30 BNatschG 
geschützte Strukturen vorhanden. Die Eingriffsfläche befindet sich außerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes „Bayerischer Wald“. 

Gemäß Leitfaden wird das Gebiet mit geringer Bedeutung für den Naturhaushalt und 
Landschaftsbild erfasst.  

Auswirkungen: 

Dennoch stellt die Versiegelung eine Verschlechterung des Schutzgutes „Arten- und 
Lebensräume“ dar. Durch die Anlage von Gartenflächen mit Gehölzpflanzungen kön-
nen Teilflächen im Vergleich zur vorhandenen Grünlandfläche für das Schutzgut Arten 
und Lebensräume wieder aufgewertet werden. 

Ergebnis: 

Insgesamt betrachtet sind Umweltauswirkungen durch die Bebauung und Erschlie-
ßung mit geringer Erheblichkeit zu erwarten.  

2.3.5 Schutzgut Landschaft 

Beschreibung: 

Das Planungsgebiet liegt am westlichen Ortsrand von Haselbach. Im Osten und Nord-
osten schließt Wohnbebauung  an. Das Gelände neigt sich in westliche Richtung zur 
Talniederung des Tiefenbachls mit gewässerbegleitenden Gehölzstrukturen / Feldge-
hölzen und Feuchtbiotopen. Das Planungsgebiet fällt leicht nach Westen von ca. 406 
mü.NHN auf ca. 403 mü.NHN ab. 

Der bestehende Ortsrand weist keine bedeutenden Eingrünungsstrukturen auf; daher 
ist das Baugebiet in Liste 1a mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Land-
schaftsbild einzustufen.  
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Auswirkungen: 

Während der Bauphase ist mit optischen Störungen durch den Baubetrieb zu rechnen. 
Die bestehende Bebauung im Osten und Norden stellt bereits eine Beeinträchtigung 
und damit Vorbelastung des Landschaftsbildes dar. Durch die neue, zusätzliche Be-
bauung rückt der neue Ortsrand näher an die gewässerbegleitenden Gehölzstruktu-
ren. Es verbleibt noch ein Wiesenstreifen in einer Breite von ca. 20 m. Die Auswirkun-
gen können jedoch durch die als Streuobstwiese zu gestaltende Ausgleichsfläche so-
wie durch eine sinnvolle Durchgrünung der Gärten minimiert werden.  

Ergebnis: 

Die baubedingten Auswirkungen sind wegen der kurzen Zeitdauer als gering einzustu-
fen. Die betriebsbedingten Auswirkungen können durch eine Ein- und Durchgrünung 
minimiert werden.  

 

2.3.6 Schutzgut Mensch (Erholung)  

Beschreibung: 

Der Geltungsbereich befindet sich unmittelbar angrenzend an bestehende Bebauung, 
und abseits von ausgewiesenen Rad- / Wanderwegen. Der innerörtliche Grünzug 
weist aufgrund fehlender Wegeverbindungen nur einen geringen Wert für die Naherho-
lung auf. 

Auswirkungen: 

Während der Bauphase ist nur kurzzeitig mit optischen Störungen durch den Baube-
trieb zurechnen. Die neue Bebauung schließt unmittelbar an bestehende Bebauung 
an, so dass die ausgehenden dauerhaften Veränderungen keine wesentliche Steige-
rung oder Änderung zu den bereits bestehenden Störungen darstellen.  

Die innerörtliche Grünzone am Tiefenbachl wird nur am äußersten Randbereich ver-
schmälert, dafür durch Gestaltung einer Streuobstwiese aufgewertet. 

Ergebnis: 

Es sind im Hinblick auf das Schutzgut Mensch (Erholung) Umweltauswirkungen in ge-
ringem Umfang zu erwarten.  

 

2.3.7 Schutzgut Mensch (Lärm-Immissionen) 

Beschreibung: 

Das Gebiet ist durch Lärmemissionen der bestehenden Wohnbebauung und der Ver-
kehrsanlagen im üblichen Umfang bereits vorbelastet.  

Auswirkungen: 

Mit der Bauphase wird es im Zuge der Errichtung der Gebäude und der Erschlie-
ßungsarbeiten vorübergehend zu baubedingter Lärmentwicklung kommen.  

Ergebnis: 

Insgesamt betrachtet sind diese Eingriffe mit Auswirkungen geringer Erheblichkeit ein-
zustufen.   
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2.3.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Schutzwürdige Kultur- oder Sachgüter (Bodendenkmäler) sind auf der Fläche selbst 
nicht bekannt. Bei Berücksichtigung der entsprechenden Hinweise der unteren Denk-
malschutzbehörde sowie des Bayerischen Landesamtes für Denkmal, sind keine wei-
teren negativen Auswirkungen zu erwarten.  

Ergebnis: 

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten.  

 

2.3.9 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bewegen sich in einem 
normalen, üblicherweise anzutreffenden Rahmen. Sie wurden in den Betrachtungen 
zu den einzelnen Schutzgütern mitberücksichtigt. Erhebliche Auswirkungen auf die 
Wechselwirkungen sind nicht bekannt bzw. zu erwarten. 

 

2.4 Zusammenfassende Bewertung der Schutzgüter 

 

Schutzgut Zustandsbewertung 1) Erheblichkeit der Auswirkungen 

Boden mittlere Bedeutung (3) mittlere Beeinträchtigung 

Wasser mittlere Bedeutung (3) mittlere Beeinträchtigung 

Klima / Luft Geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung 

Arten und Lebensräume Geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung   

Landschaft Geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung  

Mensch (Erholung)* Geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung  

Mensch (Lärm)* geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung 

Kultur- u. Sachgüter (Boden-
denkmäler)* 

geringe Bedeutung (2) keine Beeinträchtigung 

Gesamtbewertung 
Gebiet geringer Bedeu-
tung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild  

Geringe Beeinträchtigung 

 

*Die Schutzgüter Mensch (Erholung, Lärm) sowie Kultur- und Sachgüter sind gemäß dem Leitfaden 
„Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ für die Eingriffs-
/Ausgleichsermittlung nicht heran zu ziehen.  

1)
 1 sehr geringe Bedeutung, 2 geringe Bedeutung, 3 mittlere Bedeutung, 4 mittelhohe Bedeutung, 5 

hohe Bedeutung für Naturhaushalt oder Landschaftsbild 
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2.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 Bei Durchführung der Planung 

Teile des Grundstückes werden zukünftig bis max. GRZ 0,4 überbaut und somit ver-
siegelt, andere Teile werden durch Pflanzmaßnahmen ökologisch aufgewertet und 
können sich als neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen entwickeln.  

Die geplante Bebauung und die damit einhergehende Flächenversiegelung erfordert 
eine ordnungsgemäße Entwässerung. Sämtliches Niederschlagswasser soll auf der 
kompletten Fläche direkt über die Beläge bzw. unterirdische Rigolen oder Mulden und 
somit dem Wasserhaushalt wieder zugeführt werden. 

Verbleibende Beeinträchtigungen werden mit Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des 
Baugebietes kompensiert. 

Mit der Umsetzung der Planung erfolgen eine städtebaulich und landschaftsplanerisch 
vertretbare Weiterentwicklung und ein städtebaulicher Abschluss an dieser Stelle. 

 

 Bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung würden die Flächen weiter als Grün-
landfläche genutzt werden können. Es wäre keine Überbauung und Flächenversiege-
lung zu erwarten. Die vorhandene Bodenstruktur und die Bodenfunktionen können 
erhalten werden, ebenso kann das Oberflächenwasser ungehindert versickern. Das 
Landschaftsbild bleibt in der momentanen Situation unverändert. 

 

2.6 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Bündelung von Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb von Baumstandor-
ten 

 Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile, z. B Sockelmauern 
bei Zäunen 

 Durchgrünung durch Baumpflanzungen und Gehölzpflanzungen  

 Festsetzung grünordnerischer Maßnahmen zur Grundstücksein- und durch-
grünung  

 Schutzgut Wasser 

 Vermeidung der Einleitung von belastetem Wasser in Oberflächengewässer 

 Vermeidung von Grundwasseranschnitten und Behinderung seiner Bewe-
gung 

 Bepflanzung und Begrünung der Freiflächen 

 Schutzgut Boden 

 Schutz natürlicher und kulturhistorischer Boden- und Oberflächenformen 
durch geeignete Standortwahl 
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 Anpassung des Baugebietes an den Geländeverlauf zur Vermeidung größe-
rer Erdmassenbewegungen sowie von Veränderungen der Oberflächenfor-
men 

 Schichtgerechte Lagerung und ggs. Wiedereinbau des Bodens 

 Schutz vor Erosion oder Bodenverdichtung 

 Organoleptische Beurteilung des Bodenaushubes durch eine fachkundige 
Person 

 Schutzgut Luft 

 Optimierung von Grünflächen 

 Festsetzung grünordnerischer Maßnahmen zur Grundstücksein- und durch-
grünung  

 Schutzgut Landschaftsbild 

 Festsetzung der zulässigen Gebäudehöhen 

 Neupflanzung von Bäumen  

 Ausgleichsmaßnahmen 

 Ein baurechtlicher Ausgleich ist notwendig und wird in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde festgesetzt 

 

2.7 Eingriffsregelung 

Der § 18 Abs. 1 BNatSchG sieht für Bauleitpläne und Satzungen eine Entscheidung 
über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des 
BauGB vor, wenn auf Grund dieser Verfahren Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind.  

Die Eingriffsermittlung erfolgt gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen, in seiner fortgeschriebenen Fassung vom November 2021. 

Der Leitfaden unterscheidet zwischen einem differenzierten, sog. Regelverfahren bei 
zu erwartenden Eingriffen, das über Bestandsaufnahme, Bewertung und Vermeidung 
hin zu Flächen oder Maßnahmen für verbleibenden Ausgleichsbedarf führt und der 
Vereinfachten Vorgehensweise bei (einfachen) Planungsfällen, bei denen auch das 
mehrschrittige Regelverfahren zum gleichen Ergebnis führen würde. 

Voraussetzung für die Vereinfachte Vorgehensweise wäre gem. Abb. 5 des Leitfadens 
die Planung die durchgängige Bejahung einer vorgegebenen Checkliste. Anzuwenden 
ist die vereinfachte Vorgehensweise nur bei der Planung von Wohnbauflächen (reines 
Wohngebiet nach § 3 BauNVO oder eines allgemeinen Wohngebietes nach § 4 
BauNVO) mit einem Geltungsbereich von max. 2 ha sowie einer max. GRZ von nicht 
größer als 0,3.  

Im vorliegenden Fall kann die sog. „Vereinfachte Vorgehensweise“ nicht angewandt 
werden, da zwar ein allgemeines Wohngebiet < 2 ha ausgewiesen wird, dieses aber 
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mit einer GRZ von 0,4 ausgewiesen wird. Damit ist nach dem sog. Regelverfahren mit 
folgenden fünf Schritten vorzugehen: 

1. Bestandserfassung/-bewertung 

Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb landschaftsökologisch sensibler Bereiche 
bzw. landschaftsbildprägender Oberflächenformen. Die geplante Parzelle wird aus-
schließlich als intensiv genutzte Wiese (Biotoptyp G11, 3 Wertpunkte), die Zufahrt als 
Grünweg (V332, 3 Wertpunkte) genutzt.  

Der Geltungsbereich ist somit als BNT mit einer geringen naturschutzfachlichen Be-
deutung gemäß Biotopwertliste (1 – 5 Wertpunkte) zu bewerten.  

Somit sind pauschal 3 Wertpunkte anzusetzen.  

 

2. Ermittlung der Eingriffsschwere 

Gemäß Leitfaden ist bei Eingriffen in die Gruppe der BNT mit einer geringen bis mittle-
ren naturschutzfachlichen Bedeutung die Eingriffsschwere mittels der festgesetzten 
GRZ anzusetzen.  

Festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ): max. 0,4  

Als Eingriffsfläche wird der gesamte Geltungsbereich mit 1.889 m² betrachtet.  
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3. Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsbedarfs 

Tabelle 1: Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Biotop- / Nut-
zungstypen 

Fläche (m²) 
Wertpunk-

te (WP) 
Beeinträchti-
gungsfaktor 

Ausgleichsbedarf 
(WP) 

Gering 1.889 3 0,4 2.266,80 

Summe des Ausgleichsbedarfs in Wertpunkten 2.267 

Planungsfaktor Begründung Sicherung 

Naturnahe Gestal-
tung der Grünflä-

chen 

Festsetzung einer Mindestanzahl 
von standortgerechten, heimischen 
Laubbäumen oder Obstbaumhoch-
stämmen pro Grundstücksfläche 

Festsetzung im BuGOP auf-
grundl. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Erhöhung der 
Durchlässigkeit der 

Siedlungsränder 
zur freien Land-

schaft 

Festsetzung eines Verbots von 
durchgehenden Zaunsockeln / 
Gabionen zum Erhalt der ökologi-
schen Durchgängigkeit von 
Kleinsäugern 

Festsetzung im BuGOP auf-
grundl. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

abzgl. Summe Planungsfaktor (max. 20 %) 5 % 

Gesamtsumme des Ausgleichsbedarfs in Wertpunkten 2.154 

 

4. Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen  

Der benötigte Kompensationsbedarf von 2.154 Wertpunkten kann nicht innerhalb des 
Geltungsbereiches erbracht werden.  

Der Ausgleich erfolgt auf einer Teilfläche von Grundstück Fl.Nr. 26/39 Gmkg. Hasel-
bach. 

Ausgangszustand: mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland G211/6 WP 

Entwicklungsziel: Streuobstbestand im Komplex mit artenreichem Extensivgrünland 
B441-GE6510 oder gleichwertig/12 WP 

Aufwertung: 6 WP / m² 

Flächengröße: 359 m² 

Kompensationsleistung gem. Baurecht: 2.154 Wertpunkte (WP) 

Der baurechtliche Kompensationsbedarf von 2.154 Wertpunkten ist damit erbracht. 

Die Sicherung der privaten Ausgleichsfläche erfolgt durch Eintragung von Grund-
dienstbarkeiten und Reallasten.  

Die Ausgleichsfläche ist zu erhalten, solange der Eingriff wirkt. 

Die Ausgleichsfläche ist mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes durch die Gemeinde 
an das Bayerische Landesamt für Umwelt zu melden (Art. 9 BayNatSchG). 
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2.8 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Der ausgewählte Standort weist im Vergleich zu anderen neuen Standorten innerhalb 
der Gemeinde folgende günstige Standortfaktoren auf: 

 siedlungsstrukturelle Anbindung an vorhandenes Wohngebiet  

 ökologisch unsensible genutzte Ausgangsfläche 

 erschließungstechnisch optimales Grundstück im Hinblick auf Straßenanbindung 
sowie Ver- und Entsorgung. 

Am gewählten Standort sind zudem keinerlei erhebliche Beeinträchtigungen von 
Schutzgütern oder sonstigen öffentlichen Belangen zu befürchten. Alternativ wäre die 
Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung anzuführen. 

Die Nutzung der vorhandenen Erschließung und Infrastruktur ermöglicht einen relativ 
sparsamen Flächenverbrauch. 

 

3. Zusätzliche Angaben 

 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprüfung 

Daten zu natürlichen Grundlagen und zur Bestandserhebung wurden folgenden Quellen 
entnommen: 

- Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur) 

- Umweltatlas Bayern 

- Bayern-Atlas 

- Bayerischer Denkmal-Atlas 

- Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP des Landkreises Straubing-Bogen 2007) 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP Bayern) 

- Regionalplan Region Donau-Wald (RP 12) 

- Flächennutzungs- mit Landschaftsplan der Gemeinde Haselbach 

- Örtliche Geländeerhebungen durch das Büro Heigl (März 2024) 

Die Analyse und Bewertung des Plangebietes erfolgte verbal-argumentativ. Zur Bewer-
tung der Umweltauswirkungen sowie zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wurde der 
Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ angewandt.  

Besondere Schwierigkeiten im Rahmen der Umweltprüfung traten im vorliegenden Fall 
nicht auf.  
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3.2 Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren (Monitoring) 

Kommunen haben zu überwachen, ob und inwieweit erhebliche unvorhergesehene 
Umweltauswirkungen infolge der Durchführung ihrer Planung eintreten (§ 4c BauGB). 
Dies dient im Wesentlichen der frühzeitigen Ermittlung nachteiliger Umweltfolgen, um 
durch geeignete Gegenmaßnahmen Abhilfe zu schaffen. Art, Umfang und Zeitpunkt 
des Monitorings bestimmt die Gemeinde selbst; folgende Maßnahmen sind z. B. mög-
lich: 

 Überwachung sämtlicher Arbeiten (Planung, technische Bau- und naturnahe Aus-
gleichsmaßnahmen, Pflege) von qualifiziertem Personal zur Vermeidung unnötiger
zusätzlicher Eingriffe in Natur und Landschaft.

 Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsauflagen und Richtlinien
bei allen Bautätigkeiten, insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften der Be-
rufsgenossenschaft, bei Baumpflanzungen, z. B. Einhaltung einer Abstandszone
von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln sowie Berücksichtigung des Merkblattes
über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen, herausgege-
ben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen.

 Überwachung der Umsetzung gesonderter Freiflächen- und/oder Pflanzpläne für
alle Grünflächen zur Konkretisierung der grünordnerischen Festsetzungen.

 Durchführung gemeinsamer Begehungen und Abnahmen zwischen Gemeinde und
Vertretern der Bauaufsichts- und der unteren Naturschutzbehörde nach Fertigstel-
lung der Bau- und Pflanzmaßnahmen zur Erfolgskontrolle der Erstgestaltungsmaß-
nahmen.

 Überprüfung der Ausgleichsflächen sowie der zur Ein- und Durchgrünung vorgese-
henen Baumpflanzungen hinsichtlich ihrer Entwicklung und ihrer Funktion in festzu-
legenden Abständen. Bei Gehölzausfällen sind gleichartige Ergänzungspflanzun-
gen vorzunehmen.
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3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Haselbach beabsichtigt am westlichen Ortsrand von Haselbach die 
Ausweisung einer weiteren Bauparzelle im allgemeinen Wohngebiet „Kleinei und Höf-
ling“. 

Der Geltungsbereich umfasst mit Teilflächen der beiden Flurnummern 26/66 und 
26/55, jeweils der Gmkg. Haselbach eine Fläche mit insgesamt ca. 1.889 m². 

Schutzgut Boden 

Durch das Bauvorhaben kommt es durch die Planung gegenüber der Bestandsituation 
zu einer Erhöhung der Versiegelung sowie zu einer Veränderung des Bodengefüges. 
Baubedingt ist auf eine sachgerechte Lagerung der Böden zu achten. 

Schutzgut Wasser 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete oder Hochwassergefahrenflächen sind nicht 
betroffen. Das Gebiet liegt nicht in einem sog. wassersensiblen Bereich. Aufgrund der 
hydrogeologischen Verhältnisse werden durch die Baumaßnahme die Grundwasser-
verhältnisse lokal verändert. Nachteilige Auswirkungen können durch Festsetzungen 
vermieden werden. Sämtliches Oberflächenwasser ist lokal zu versickern.  

Schutzgut Klima/Luft 

Eine Verschlechterung der lufthygienischen Situation im Planungsgebiet ist nicht zu 
erwarten. Mikroklimatische Veränderungen sind zu erwarten. Größere negative Beein-
trächtigungen des Kleinklimas sind nicht zu befürchten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb landschaftsökologisch sensibler Bereiche 
bzw. landschaftsbildprägender Oberflächenformen und wird überwiegend intensiv als 
landwirtschaftliche Fläche genutzt.  

Eingriffsvermeidende und –minimierende grünordnerische Maßnahmen sind festge-
setzt. Ebenso sind Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.  

Schutzgut Landschaft 

Durch die Bebauung wird das Orts- und Landschaftsbild geringfügig weiter verändert. 
Aufgrund der bereits vorhandenen umgebenden Bebauung erfolgt eine sinnvolle Orts-
abrundung. Es erfolgt eine Angleichung an die bereits bestehenden städtebaulichen 
Strukturen. 

Schutzgut Mensch (Erholung und Lärm-Immissionen) 

Der Erholungswert im Eingriffsgebiet geht nicht verloren. Durch die Planung wird eine 
innerörtliche Grünzone mit nur geringer Naherholungsfunktion am äußersten Rand 
verschmälert. Im Gegenzug erfolgt eine Aufwertung der Grünzone durch Pflanzung 
von Obstbäumen.  

Insgesamt sind damit nach derzeitigem Kenntnisstand keine nachhaltigen oder erheb-
lichen Auswirkungen auf Mensch, Tier und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Land-
schaft oder sonstige Güter zu erwarten. 


